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1. (1)Patente werden nicht erteilt für:

1. 1.Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein

solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist; als nicht patentierbar gelten in diesem Sinne unter

anderem:

1. a)Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

2. b)Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;

3. c)die Verwendung von menschlichen Embryonen;

4. d)die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen

oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen;

5. e)Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser

Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie

die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere;

2. 2.Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers

und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden; dies gilt

nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

2. (2)Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im Wesentlichen biologische

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen

Pflanzen oder Tiere sowie Teile von Pflanzen oder Tieren, die ausschließlich einem im Wesentlichen biologischen

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren entstammen, soweit sie zu Pflanzen oder Tieren regeneriert

werden können. Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den

gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. Nr. L 227 vom 1. September 1994 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EG)

Nr. 2506/95, ABl. Nr. L 258 vom 28. Oktober 1995 S. 3, definiert. Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder

Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung, Selektion,

nicht zielgerichteter Mutagenese oder auf in der Natur stattfindenden, zufälligen Genveränderungen beruht.

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführung der

Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

3. (2a)Abs. 2 erster Satz berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen,

1. a)die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren

gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, wobei ein mikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren ist,

bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder

mikrobiologisches Material hervorgebracht wird, oder

2. b)die Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, die mit nicht zielgerichtete Mutagenese für andere als

landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Zwecke gezüchtet werden.

4. (3)Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sind die entsprechenden Vorschriften des

Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, in der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes

gültigen Fassung zu beachten.
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